
ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND 
VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR KUNDEN 
Stand: 01.09.2025 
 
§ 1 Vertragsgegenstand: Die AGB regeln die rechtliche Basis 
für die Zusammenarbeit zwischen dem Auftraggeber und dem 
Auftragnehmer. Bestandteile des Angebots sind die 
Servicepreise oder das Angebotsschreiben, sowie die 
beigefügten Anlagen und immer die geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Mit der schriftlichen oder mündlichen 
Beauftragung der angebotenen Leistung, schließen die Parteien 
einen Vertrag gemäß dem Angebot und dessen Bestandteilen. 
Im Folgenden werden der Anbietende „Auftragnehmer“ und der 
Angebotsempfänger „Auftraggeber“ genannt. Ein 
Vertragsverhältnis entsteht auch dann, wenn die Leistungen auf 
Basis einer mündlichen oder schriftlichen Beauftragung 
erbracht werden, selbst wenn dieser Beauftragung kein 
schriftliches Angebot zugrunde liegt. Hier gelten die Preise der 
regulären Servicepreisliste. Die AGB des Auftraggebers gelten 
bei Vertragsabschluss nicht und haben keinen Einfluss auf das 
geschlossene Vertragsverhältnis. 
 
§ 2 Art und Umfang der Leistungen: 1. Der Auftragnehmer 
führt die ihm übertragenen Leistungen leistungs-, fach- und 
fristgerecht aus. 2. Der Auftragnehmer stellt die erforderlichen 
Arbeitskräfte, die seinem Weisungsrecht unterliegen. Er 
verpflichtet sich, zuverlässiges Personal einzusetzen und ist für 
die Überwachung der Arbeitsausführung verantwortlich. 3. Der 
Auftragnehmer stellt sicher, dass bei allen bei ihm beschäftigten 
Arbeitnehmern die gesetzlichen Anforderungen bezüglich 
Lohnsteuer, Sozialversicherung, Aufenthalts- und 
Arbeitsgenehmigungen erfüllt sind. 4. Der Auftragnehmer stellt 
die für die Leistungserbringung erforderlichen Gerätschaften 
und Materialien sowie die Arbeitskleidung und gegebenenfalls 
notwendige Schutzausrüstung. 5. Der Auftraggeber hat den 
Auftragnehmer unverzüglich auf besondere Gefahrenquellen 
hinzuweisen und mitzuteilen, welche Bereiche einer speziellen 
Pflege oder Behandlung bedürfen. 
 
§ 3 Zusätzliche Leistungen: Arbeiten, die nicht Gegenstand 
des Angebotes sind, werden ausschließlich gegen gesonderte 
Vergütung ausgeführt. 
 
§ 4 Weiterverkauf von Fremdleistungen und 
Handelswaren: 1. Der Auftragnehmer stellt auf Wunsch des 
Auftraggebers Handelswaren und Fremdleistungen zur 
Verfügung. 2. Auf den Warenwert oder das Leistungsentgelt für 
den Kauf, die Lieferung, die Verwaltung, die Koordination und 
die Bereitstellung dieser Güter werden Aufschläge erhoben.  
3. Die Aufschläge sind wie folgt gestaffelt: 
Bei einem Umsatz von 0,01 € bis 250,00 €: 35% 
Bei einem Umsatz von 250,01 € bis 500,00 €: 30% 
Bei einem Umsatz von 500,01 € bis 1000,00 €: 25% 
Bei einem Umsatz von 1000,01 € bis 1500,00 €: 20% 
Bei einem Umsatz von über 1500,01 €: 15% 
4. Preisanpassungen erfolgen auf Basis der zugrunde 
liegenden Einkaufspreise der Waren oder Leistungen, 
einschließlich der geltenden Gebühren. 
 
§ 5 Leistungserfüllung: 1. Die Leistungen des 
Auftragnehmers gelten bei Übergabe des Fahrzeuges oder 
Werkstückes als erfüllt und abgenommen, wenn der 
Auftraggeber nicht spätestens am folgenden Werktag schriftlich 
begründete Einwendungen erhebt. 3. Das Werk gilt auch als 
abgenommen, wenn auf schriftliche Nachweise wie 
Lieferscheine oder Leistungsnachweise verzichtet wurde, die 
Fahrzeuge oder Werkstücke in Nutzung genommen wurden und 
nach dem Verstreichen von fünf Werktagen keine schriftliche 
Reklamation zur Leistung eingereicht wurde. 4. Bei nicht 
vertragsgemäßer Erfüllung muss der Auftraggeber dem 
Auftragnehmer eine angemessene Frist zur Nacherfüllung 
setzen. Keine Gewährleistung wird übernommen, wenn der 
Auftraggeber wesentliche Informationen zu erfolglosen 
Vorbehandlungsversuchen nicht weitergegeben hat. 5. Kann 
der Mangel nicht beseitigt werden oder ist ein weiterer 
Nacherfüllungsversuch unzumutbar, kann der Auftraggeber 
eine angemessene Minderung der Vergütung verlangen. 6. Die 
Gewährleistungsfrist für Verarbeitungsfehler, 
Fehlanwendungen oder Fehlbehandlung beträgt 1 Monat. 
 
§ 6 Preisanpassung: 1. Grundlage der Vertrags- und 
Servicepreise: Die vereinbarten Vertrags- und Servicepreise 
basieren auf den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses 
geltenden Lohnkosten, den zu diesem Zeitpunkt anfallenden 
Lohnnebenkosten sowie den geltenden Raum-, Maschinen-, 
Material- und Rohstoffpreisen. 2. Erhöhung der Löhne und 
Lohnnebenkosten: Bei Erhöhung der Stundenlöhne, gesetzliche 
Anpassungen der Löhne oder Erhöhung der Lohnnebenkosten 
ist der Auftragnehmer berechtigt, die Preise entsprechend 
anzupassen. 3. Anpassung an auftrags- und 
unternehmensbezogenen Kosten: Der Auftragnehmer behält 
sich vor, die Vertragspreise bei einer Steigerung der auftrags- 
und unternehmensbezogenen Kosten 
anzupassen. 4. Preiserhöhungen bei 
Subunternehmerleistungen: Bei gewerksfremden Leistungen 
kann der Auftragnehmer Preiserhöhungen der 
Subunternehmerleistungen im gleichen prozentualen Anteil 
weiter berechnen. 
 
§ 7 Haftung: 1. Der Auftragnehmer haftet unbeschränkt für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 2. Für einfache Fahrlässigkeit 
haftet der Auftragnehmer nur bei Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten. Die Haftung ist auf den vertragstypischen und 
vorhersehbaren Schaden begrenzt, maximal jedoch bis zur 
Höhe der mit der Haftpflichtversicherung vereinbarten 
Deckungssummen. 3. Die Haftung für mittelbare und 
unvorhersehbare Schäden ist bei einfacher Fahrlässigkeit 

ausgeschlossen. 4. Die Haftungsbeschränkungen gelten nicht 
bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. 5. Eine 
weitergehende Haftung ist ausgeschlossen, außer bei 
gesetzlich zwingend vorgeschriebener verschuldens-
unabhängiger Haftung oder Garantie. 6. Die 
Haftungsbeschränkungen gelten auch für die Erfüllungs- und 
Verrichtungsgehilfen des Auftragnehmers. 7. Für Schäden, die 
nicht unverzüglich gemeldet werden, entfällt die Haftung, außer 
bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. 
  
§ 8 Vertragsdauer und Kündigung: 1. Der Vertrag tritt mit 
Zugang der schriftlichen oder mündlichen Beauftragung in Kraft 
und läuft unbefristet und bei Einmalbeauftragung bis zur 
Übergabe des Fahrzeuges oder des Werkstückes sowie 
Zahlung des vollständigen Rechnungsbetrages zzgl. geltender 
Steuern. Daueraufträge, mit festgelegten durchschnittlichen 
Fahrzeug- oder Werkstückkontingenten, können mit einer Frist 
von 3 Monaten zum Ende eines Quartals gekündigt 
werden. 2. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 3. Die 
Möglichkeit der fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. 
 
§ 9 Vergütung: 1.  Die Rechnungssummen für Pauschalpreise, 
zzgl. geltender Steuern, sind in voller Höhe zu zahlen. 
Eigenmächtiges ziehen von Skonto oder Rabatten ist nicht 
zulässig. 2. Bei einem Wegfall von Teilleistung des Auftrages, 
der in den Verantwortungsbereich des Auftragnehmers fällt, 
wird der Rechnungsbetrag anteilig gemindert. 3. Die 
Rechnungsstellung erfolgt bei einmaligen Leistungen nach 
Übergabe des Fahrzeuges oder Werkstückes, bei 
wiederkehrenden Leistungen jeweils zum 25. des laufenden 
Monats. 4. Bestehen Unstimmigkeiten, ist der Auftragnehmer 
berechtigt, eine Rechnung für die unstreitig mangelfrei 
geleistete Teilleistung zu stellen. 5. Der Auftragnehmer ist 
berechtigt, nach 4 Wochen oder bei monatsübergreifenden 
Arbeiten Abschlagszahlungen zu verlangen. 6. Bei 
Überschreitung des Zahlungsziels werden Verzugszinsen 
gemäß § 247 BGB berechnet. 7. Die Aufrechnung und 
Zurückbehaltung der Vergütung ist unzulässig, außer bei 
rechtskräftig festgestellten oder unbestrittenen Forderungen 
 
§ 10 Leistungsverweigerungsrecht/ Recht zur 
außerordentlichen fristlosen Kündigung: 1. Der 
Auftragnehmer ist bei Daueraufträgen berechtigt, die Leistung 
bei ausstehender Vergütung in Höhe von 100% der 
vereinbarten Brutto-Monatsvergütung nach Ablauf einer 7-
tägigen Nachfrist einzustellen. 2. Nach Leistungseinstellung 
kann der Auftragnehmer den Vertrag fristlos kündigen, wenn der 
Auftraggeber die Vergütung nicht innerhalb einer weiteren Frist 
von 7 Tagen zahlt. 3. Bei wiederholtem Zahlungsverzug 
innerhalb von 6 Monaten ist der Auftragnehmer zur fristlosen 
Kündigung berechtigt. 4. Leistet der Auftraggeber innerhalb der 
Fristen Teilzahlungen, bleibt das Leistungsverweigerungsrecht 
bestehen, wenn ein Rückstand von mehr als 5% der Brutto-
Monatsvergütung verbleibt. 5. Der Auftragnehmer behält sich 
die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen vor. 
 
§ 11 Zusätzliche Kosten / kurzfristige Absage: 1. Kosten, die 
dem Auftragnehmer durch Leistungsverzögerungen entstehen, 
die nicht in seinen Verantwortungsbereich fallen, sind gesondert 
zu vergüten. Dies gilt auch für Wartezeiten für den 
Auftragnehmer bei vereinbarten Annahme- und 
Übergabeterminen, wenn diese nicht vor dem vereinbarten 
Termin mitgeteilt werden und größer als eine Stunde betragen. 
Wartezeiten werden mittels Stundenverrechnungssatz im 
Halbestundentakt berechnet. Jede angefangene halbe Stunde 
wird auf eine volle halbe Stunde aufgerundet. 2. Kurzfristige 
Absagen, von bereits durch den Auftraggeber beauftragten 
Arbeiten, unter 48 Stunden vor dem vor dem Vereinbarten 
Annahmetermin, werden mit einer Ausfallpauschale von 200,00 
€/netto berechnet. 
 
§ 12 Datenschutz: 1. Der Auftragnehmer erhebt, speichert und 
verarbeitet personenbezogene Daten des Auftraggebers und 
seiner Mitarbeiter im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO). 2. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
erfolgt ausschließlich zum Zweck der Durchführung und 
Abwicklung des Auftrags, zur Kommunikation mit dem 
Auftraggeber sowie zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten. 3. Der 
Auftraggeber willigt ein, dass seine personenbezogenen Daten, 
einschließlich Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-
Adresse, sowie die seiner Mitarbeiter, vom Auftragnehmer zum 
Zwecke der Vertragsdurchführung und Kommunikation 
erhoben, gespeichert und verarbeitet werden. 4. Eine 
Weitergabe der personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt nur, 
wenn dies zur Vertragserfüllung notwendig ist (z.B. an 
Subunternehmer) oder der Auftragnehmer gesetzlich dazu 
verpflichtet ist. 5. Die personenbezogenen Daten werden nur so 
lange gespeichert, wie es für die Erfüllung des Vertrags und der 
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten erforderlich ist. Nach 
Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen werden die 
Daten gelöscht. 6. Der Auftraggeber und seine Mitarbeiter 
haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung und Datenübertragbarkeit ihrer 
personenbezogenen Daten. Zudem haben sie das Recht, eine 
erteilte Einwilligung jederzeit zu widerrufen und sich bei einer 
Datenschutzaufsichtsbehörde zu beschweren. 7. Bei Fragen 
zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der 
personenbezogenen Daten sowie bei Auskünften, 
Berichtigungen, Sperrungen oder Löschungen von Daten 
können sich der Auftraggeber und seine Mitarbeiter an den 
Datenschutzbeauftragten des Auftragnehmers wenden. 
 
§ 13 Weitergabe: Der Auftragnehmer ist berechtigt, die 
übertragenen Leistungen ganz oder teilweise an Dritte 
weiterzugeben. 
 

§ 14 Gerichtsstand: Als Gerichtsstand gilt ausschließlich der 
Sitz des Auftragnehmers. 
 
§ 15 Schlussbestimmungen: 1. Anpassungen oder 
Ergänzungen dieser AGB bedürfen der Schriftform bzw. einen 
gesonderten Vertrag, soweit gesetzlich keine strengere, 
insbesondere notarielle Form vorgeschrieben ist. Das gilt auch 
für einen Verzicht auf das vorstehende Schriftformerfordernis. 
Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. 2. Sollte eine 
Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder werden oder 
sollte eine Regelungslücke enthalten sein, so soll die 
Wirksamkeit der AGB im Übrigen davon nicht berührt werden. § 
139 BGB wird insgesamt abbedungen. An die Stelle der 
unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzlich zulässige 
Regelung, die demjenigen, was die Vertragsparteien bei 
Abschluss des Vertrages beabsichtigten, wirtschaftlich am 
nächsten kommt. Beruht die Unwirksamkeit einer Bestimmung 
auf einem in diesem Vertrag festgelegten Maß oder einer in 
diesem Vertrag festgelegten Zeit, so soll an diesem gewollten 
ein möglichst nahekommendes rechtlich zulässiges Maß oder 
eine rechtlich zulässige Zeit an die Stelle der vereinbarten 
Bestimmung treten. An die Stelle einer Regelungslücke soll eine 
Bestimmung treten, die dem entspricht, was die Vertragspartner 
nach Sinn und Zweck des Vertrages unter Berücksichtigung 
aller Umstände vereinbart hätten, wenn ihnen das 
Vorhandensein der Lücke bewusst gewesen wäre. 3. Werden 
gesonderte Verträge vereinbart und nicht alle notwendigen 
Punkte schriftlich geregelt, so gelten ersatzweise die 
Regelungen diese AGB. 
 
Inhaber und Rechtliche Angaben: 
Name: Alexander Krieger 
Straße: Am Dolmen 25 / Tor 3 
Plz. u. Ort:  25494 Borstel Hohenrade  
Mobil-Nr.:  +49 160/ 2417080 
Mail: info@krieger-detailing.de 
Web: www.krieger-detailing.de 
 
 
 
 
ALLGMEINE GESCHÄFTS- UND 
VERTRAGSBEDINGUNGEN FÜR LIEFERANTEN 
Stand: 01.09.2025 
 
§ 1 Geltung 1. Für alle unsere Verträge zum Einkauf von Waren 
und Dienstleistungen gelten ausschließlich diese 
Einkaufsbedingungen in der in § 2 festgelegten Rangfolge. 2. 
Geschäftsbedingungen des Auftragsnehmers (im Folgenden 
AN genannt) haben keine Gültigkeit. Die Annahme von 
Lieferungen oder Dienstleistungen und die Bezugnahme des 
AN führen nicht zu deren Geltung, auch wenn wir seinen 
Vertragsbedingungen nicht widersprechen. 3. Diese 
Einkaufsbedingungen gelten für alle zukünftigen Geschäfte mit 
dem AN, auch dann, wenn wir nicht ausdrücklich Bezug 
nehmen.  
 
§ 2 Rangfolge Für das Vertragsverhältnis zwischen uns und 
dem AN gelten in nachstehender Rangfolge die folgenden 
Dokumente: a.] die Bestellung, der Vertrag mit Anlagen, etwaige 
Rahmen- oder Wartungsverträge, Leistungsverzeichnisse, et 
cetera b.] etwaige technische Spezifikationen und weitere 
Spezialbestimmungen c.] diese Allgemeinen 
Einkaufsbedingungen d.] das Recht des BGB 
 
§ 3 Bestellung/Leistungsänderung 1. Bestellungen bedürfen 
der Textform. Der AN ist verpflichtet, unsere Bestellung 
unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 3 Tagen durch 
schriftliche Bestätigung der Auftragsannahme der Bestellung 
ohne Zusätze, Änderungen oder Streichungen zu bestätigen. 
Der Vertrag kommt erst mit dieser Bestätigung zustande. Bei 
Auftragsausführung ohne Bestätigung werden die Bedingungen 
dieser Einkaufsbedingung stillschweigend akzeptiert. Mündliche 
Bestellungen begründen für uns keine Zahlungspflicht oder 
andere Verpflichtungen. 2. Änderungen und/oder 
Erweiterungen des Liefer- beziehungsweise 
Leistungsumfanges, die sich bei der Ausführung als erforderlich 
erweisen, wird der AN unverzüglich schriftlich mitteilen. 
Änderungen und/oder Erweiterungen des Liefer- und 
Leistungsumfanges bedürfen unserer vorhergehenden 
schriftlichen Zustimmung. 3. Der AN wird unsere 
Änderungswünsche innerhalb von 5 Arbeitstagen auf ihre 
möglichen Konsequenzen, insbesondere die Auswirkung auf 
die technische Ausführung, die Kosten und den Terminplan, hin 
überprüfen und uns das Ergebnis dieser Prüfung unverzüglich 
schriftlich mitteilen. Erst nach einer Einigung über diese 
Konsequenzen wird der Vertrag von den Parteien 
einvernehmlich angepasst. 
 
§ 4 Lieferungen/Leistungen/Nachweise 1. Lieferungen und 
Leistungen sind nach dem neuesten Stand der Technik und den 
jeweils anwendbaren Gesetzen und Verordnungen zu 
erbringen. 2. Teillieferungen/Teilleistungen bedürfen unserer 
vorherigen schriftlichen Zustimmung. 3. Bedenken gegen die 
von uns geplante Ausführung teilt uns der AN unverzüglich mit. 
Die Leistungen sind so zu erbringen, dass unser Betrieb oder 
der Betrieb des Kunden nicht beeinträchtigt wird. 4. Der AN setzt 
für den Auftrag stets ausreichend sowie für die Tätigkeiten 
bestens qualifiziertes Personal ein. Die Qualifikation des 
Personals belegt er durch geeignete Nachweise. Wir sind 
berechtigt, das Personal auf Zuverlässigkeit zu überprüfen und 
nach unserer Ansicht unzuverlässiges Personal abzulehnen. 
Der Einsatz von Nachunternehmern bedarf der vorherigen 
Genehmigung durch uns. Diese Genehmigung kann jederzeit 
ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Die 
Personalauswahl und das Weisungsrecht liegen jedoch allein 
bei dem AN. Sowohl der AN als auch etwaige Nachunternehmer 



haben Ihren Mitarbeitern den gesetzlichen Mindestlohn in der 
jeweils vorgeschriebenen Höhe zu zahlen. 5. Sämtliche 
Leistungen des AN sind durch entsprechend aussagekräftige 
Nachweise (unterschriebene Prüfprotokolle, Arbeitsscheine, 
Abnahmebescheinigungen, Stundenzettel et cetera) zu 
belegen. Auf unser Verlangen sind diese Nachweise jederzeit 
vorzulegen und es ist Auskunft über die bereits durchgeführten 
Arbeiten zu erteilen. Für die Abrechnung von 
Stundenlohnarbeiten sind uns die Nachweise unverzüglich, das 
heißt spätestens zu Beginn der der Ausführung folgenden 
Woche, zur Bestätigung vorzulegen. 6. Zeichnungen, Modelle, 
Werkzeuge, Muster, Arbeitsunterlagen und dergleichen, welche 
wir dem AN zur Verfügung stellen oder bezahlen bleiben 
beziehungsweise werden unser Eigentum. Der AN darf diese 
ohne unsere ausdrückliche Genehmigung weder Dritten zur 
Einsicht überlassen noch anderweitig zugänglich machen oder 
vervielfältigen. Das gilt auch für Unterlagen, die wir für 
Druckaufträge zur Verfügung stellen. Die nach den Unterlagen 
hergestellten Gegenstände dürfen ohne unsere ausdrückliche 
schriftliche Genehmigung nicht an Dritte geliefert werden. Sollte 
der AN vorhaben, seine Produktion/Leistungen zu ändern oder 
einzustellen, dann muss der AN dies unverzüglich schriftlich 
bekanntmachen. Bei einer Produktions- oder 
Leistungseinstellung muss der AN sicherstellen, dass die bisher 
an uns gelieferten Materialien noch mindestens 6 Monate nach 
der Mitteilung des AN lieferbar sind. Eine Abnahmeverpflichtung 
entsteht daraus nicht. Wir haben das Recht, uns jederzeit und 
unangemeldet von der Qualität und dem Stand der Lieferungen 
und Leistungen zu überzeugen. Zu diesem Zweck räumt der AN 
uns und unseren Beauftragten das Recht ein, jederzeit alle 
Pläne und Unterlagen einsehen zu können, die zur Beurteilung 
der Qualität und der Qualitätssicherungsmaßnahmen 
erforderlich sind. 
 
§ 5 Geheimhaltung, Datenschutz 1. Alle Informationen, die der 
AN von uns erhält sind uneingeschränkt vertraulich zu 
behandeln. Dies gilt nicht für Informationen, die dem AN bereits 
bekannt waren oder von denen er anderweitig Kenntnis erlangt 
hat. 2. Der AN ist verpflichtet, die gesetzlichen Bestimmungen 
des Datenschutzes zu beachten. Insbesondere sind die 
Mitarbeiter des AN nach den Anforderungen der DS-GVO auf 
den Datenschutz zu verpflichten. 3. Bei Verstoß gegen die 
Geheimhaltungsverpflichtung sind wir berechtigt, eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 10.000 EUR für jeden Fall der 
Zuwiderhandlung zu verlangen. 4. Schwerwiegende 
Informationssicherheitsereignisse (z. B. auftretende Störungen, 
Verlust von Daten, rechtswidriges Handeln, Cybercrime 
Angriffe) sind sofort über das Postfach info@krieger-
detailing.de oder +49 160/ 2417080 zu melden. Beim Verdacht 
auf Verlust von vertraulichen oder geheimen Informationen 
muss dies ebenfalls gemeldet werden. 
 
§ 6 Versand, Rechnungslegung und Zahlungen 1. Sofern 
nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wurde, sind die in der 
Bestellung aufgeführten Entgelte verbindlich. Die Preisstellung 
ist Delivery Duty Paid von uns benannter Ort gemäß Incoterms 
2010 (frei Haus) einschließlich Verpackung, Montage und 
objektbezogener Einweisungen. Wir sind berechtigt, die 
Annahme von Sendungen zu verweigern, wenn uns nicht am 
Tag des Eingangs ordnungsgemäße Versandpapiere vorliegen 
oder unsere Bestellzeichen nicht oder unvollständig in den 
Versandpapieren aufgeführt sind, ohne dass daraus ein An- 
oder Abnahmeverzug entsteht. Die aus der 
Annahmeverweigerung entstehenden Kosten trägt der AN. 
Angebote sowie Kostenvoranschläge sind unentgeltlich und 
begründen für den Auftraggeber keine Verpflichtungen. 2. Alle 
Preise verstehen sich netto, zuzüglich Umsatzsteuer in der 
jeweiligen gesetzlichen Höhe. 3. Voraussetzung für jede 
Zahlung ist eine prüffähige Rechnung, die neben den 
gesetzlichen Anforderungen auch unsere Bestellung und 
sämtliche Abrechnungsunterlagen (zum Beispiel 
Arbeitsnachweise) enthält. 4. Die Vergütung von Lieferanten für 
Dienst- und/oder Handwerksleistungen wird erst fällig, wenn der 
Endkunde die Leistung ordnungsgemäß angenommen und die 
entsprechende Rechnung an uns vollständig bezahlt hat. Eine 
Zahlungspflicht gegenüber dem Lieferanten besteht erst nach 
Eingang der vollständigen Zahlung des Endkunden. Der 
Lieferant für Dienst- und/oder Handwerksleistungen trägt das 
Risiko der Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit des 
Endkunden ausdrücklich mit. Eine Vorschuss- oder Teilzahlung 
vor Eingang der Kundenzahlung ist ausgeschlossen, es sein 
denn, dies wurde ausdrücklich schriftlich vereinbart. Bei einer 
sofortigen Zahlung des Rechnungsbetrages durch den 
Endkunden, gelten dennoch die unter 5. Aufgeführten 
Zahlungsziele und Bedingungen für den Lieferanten 5. Sofern 
nichts anderes vereinbart ist, wird das Entgelt für 
Warenlieferungen binnen 30 Tagen nach Lieferung und 
Rechnungserhalt gezahlt. Unabhängig von der 
Rechnungsstellung des AN behält sich der AG das Recht vor, 
bei einer Zahlung innerhalb von 14 Kalendertagen ab 
Rechnungsdatum 3 % Skonto vom Nettorechnungsbetrag 
abzuziehen. Dies gilt auch dann, wenn kein Skonto 
ausgewiesen ist. Das Zahlungsziel für Warenlieferungen 
beginnt frühestens mit Abnahme der Lieferungen durch uns 
(Teilabnahmen sind grundsätzlich unzulässig; es sei denn, sie 
werden vor dem Auftragsstart mit uns vereinbart) und wir 
erhalten Zugang zu einer prüffähigen Rechnung. 6. Wir sind 
berechtigt, fällige Zahlungen für Dienst- und/oder 
Handwerksleistungen solange zurückzuhalten, bis der 
Auftragnehmer die hier aufgeführten Bescheinigungen 
vorgelegt hat. Sie sind grundsätzlich im Zuge der Beauftragung 
von Dienst- u. Handwerksleistungen durch den AN 
unaufgefordert einzureichen: [a] Nachweis über die 
Gewerbeanmeldung oder ein vergleichbares Dokument zur 
Anmeldung eines selbständigen Gewerbes bei der zuständigen 
Behörde [b] eine eventuell notwendige Eintragung in die 
Handwerksrolle [c] Kopie der Unbedenklichkeitsbescheinigung 
der Krankenkasse [d] die gemäß § 14 Abschnitt 14.4 geforderte 

Versicherung (Bestätigung über den Abschluss einer 
Betriebshaftpflichtversicherung mit dem in dieser Ergänzung 
definierten Deckungsumfang – siehe dazu § 2). Weitere 
erforderliche Dokumente/Nachweise richten sich nach Art der 
Aufgaben und werden gesondert mit uns und dem AN 
abgestimmt. Die Kopie zur Unbedenklichkeitsbescheinigung der 
Krankenkasse und die Bestätigung des Versicherers über die 
Fortführung der Betriebshaftpflichtversicherung sind jährlich 
durch den AN neu einzureichen. 7. Die Geltendmachung eines 
Zurückbehaltungsrechts gegen unsere Forderungen ist 
ausgeschlossen. Der AN darf seine Rechte aus diesem Vertrag 
nur mit unserer schriftlichen Zustimmung an einen Dritten 
übertragen. 8. Die vereinbarten Preise sind Festpreise, 
einschließlich aller Nebenkosten. Sie gelten bis etwas Anderes 
zwischen den Parteien vereinbart wird. Weitere Arbeiten im 
Stundenlohn bedürfen einer zusätzlichen Beauftragung durch 
uns. 9. Die Zahlung erfolgt nach unserer Wahl durch 
Überweisung oder Aufrechnung mit Gegenforderungen. 
 
§ 7 Lieferfristen und -termine 1. Die vereinbarten Liefer- und 
Leistungstermine sind verbindlich. Als Fristbeginn gilt das 
Datum der Absendung der Bestellung beziehungsweise der 
Vereinbarung. Bei Nichteinhaltung der Termine gerät der AN 
ohne weitere Nachricht automatisch in Verzug. 2. Gerät der AN 
in Verzug, so stehen uns die gesetzlichen Ansprüche gegen ihn 
zu. Darüber hinaus hat der AN für jeden angefangenen 
Werktag, um den der Termin überschritten wird, eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 0,5 % der Nettoauftragssumme zu 
zahlen. Die Höhe der Vertragsstrafe wird auf maximal 5 % des 
Auftragswertes beschränkt. 3. Wenn Umstände eintreten oder 
erkennbar werden, aus denen sich ergibt, dass der vereinbarte 
Termin nicht eingehalten werden kann, so ist der AN 
verpflichtet, uns hierüber unverzüglich zu informieren. Der AN 
kann sich auf das Fehlen von uns zu liefernder Unterlagen nur 
dann berufen, wenn er diese Unterlagen trotz schriftlicher 
Abmahnung nicht innerhalb der gesetzten Frist erhalten hat. 
 
§ 8 Gefahrübergang/Abnahme Die Gefahr geht erst auf uns 
über, nachdem die Lieferungen beziehungsweise Leistungen an 
dem von uns benannten Ort (§ 6.1) übergeben und von uns 
abgenommen worden sind. Die Abnahme hat förmlich zu 
erfolgen, wobei die Nutzung des Vertragsgegenstandes zur 
technischen Prüfung, Einrichtung, Weiterbearbeitung oder zu 
Testzwecken der Gesamtanlage (nichtkommerzielle Nutzung) 
durch uns, unseren Kunden oder durch Folgeunternehmer keine 
Abnahme darstellt. 
 
§ 9 Kündigung/Rücktritt/höhere Gewalt 1. Der Vertrag kann 
von uns jederzeit – auch ohne Einhaltung einer Frist – gekündigt 
werden. 
2. Wir sind berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, wenn durch 
Ereignisse wie zum Beispiel Arbeitskämpfe, Betriebsstörungen, 
Unfälle, kriegerische Ereignisse, Absatzstockungen, 
behördliche Eingriffe, höhere Gewalt und dergleichen die 
Verwendung der bestellten Ware/Dienstleistung unmöglich oder 
wirtschaftlich erheblich erschwert ist. Vor Ausübung des 
Rücktrittsrechts können wir einen für uns kostenfreien Aufschub 
der Lieferzeit von bis zu zwölf Monaten verlangen. 3. Für den 
AN beträgt die Kündigungsfrist drei Monate zum Monatsende. 
Nach dem Ende des Vertrages sind alle dem AN übergebenen 
Unterlagen, Schlüssel, Arbeitsmaterialien et cetera 
unverzüglich an uns zurückzugeben. 4. Wir sind zur fristlosen 
Kündigung insbesondere dann berechtigt, wenn [a] gegen den 
AN ein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder 
Insolvenzverfahrens gestellt wurde oder [b] bei 
Leistungseinstellung oder Leistungsverzug des AN, sofern 
dieser seinen vertraglichen Pflichten trotz Abmahnung nicht 
innerhalb einer angemessenen Frist nachkommt oder [c] der 
AN gegen Arbeits-, Steuerrecht oder 
sozialversicherungsrechtliche Vorschriften wie zum Beispiel 
MiLoG, ArbEntG oder ähnliche Gesetze verstößt. [d] wenn der 
Zeitplan (§ 13.5 (a)) oder eine durch uns gesetzte Frist zur 
Beendigung oder Minimierung eines Verstoßes gegen 
gesetzliche Bestimmungen und international anerkannte 
Standards zum Schutz der Umwelt und zur Achtung der 
Menschenrechte erfolglos abgelaufen ist und uns aufgrund der 
Schwere des Verstoßes die Fortsetzung der 
Geschäftsbeziehung nicht zugemutet werden kann. 
 
§ 10 Gewährleistung und Mängelrüge 1. Der 
Liefergegenstand muss die vereinbarte Leistung erbringen, in 
seiner Ausführung und im Material dem neuesten Stand der 
Technik, den gültigen Unfallverhütungsvorschriften sowie 
unseren Bestellunterlagen entsprechen und alle in 
Verhandlungen mündlich der schriftlich zugesicherten 
Eigenschaften aufweisen. Die erforderlichen Unterlagen (wie 
Sicherheitshinweise, Bedienungsanleitungen, 
Analysezertifikate, Produktdatenblätter, Zeugnisse, 
Bescheinigungen et cetera) sind mitzuliefern. 2. 
Mängelansprüche stehen uns ungekürzt zu. Wir sind 
insbesondere berechtigt, von dem AN nach unserer Wahl 
Mängelbeseitigung oder Neulieferung zu verlangen. Im Übrigen 
richtet sich die Mängelhaftung des AN nach den gesetzlichen 
Bestimmungen. 3. Mängelansprüche – gleich aus welchem 
Rechtsgrund – verjähren 36 Monate nach erfolgter Ablieferung. 
Längere, gesetzliche Verjährungsfristen bleiben unberührt. Die 
Meldung eines Mangels hemmt die Verjährung. Für 
mangelhafte Teile beginnt die Verjährungsfrist nach Ihrem 
Austausch von vorn zu laufen. 4. Haftungsausschlüsse und 
Haftungserleichterungen für den AN sind ausgeschlossen. Der 
AN stellt uns von allen Ansprüchen frei, die Dritte im 
Zusammenhang mit der Lieferung beziehungsweise Leistung 
des AN gegen uns geltend machen. 
 
§ 11 Schutzrechte 1. Der AN garantiert, dass durch seine 
Lieferung und ihre Verwertung durch uns keine Schutzrechte 
Dritter verletzt werden. 2. Der AN wehrt auf eigene Kosten 
Ansprüche ab, die Dritte wegen Verletzung von Schutzrechten 

aufgrund der Lieferungen und Leistungen des AN gegen uns 
erheben. Der AN stellt uns auf erstes Anfordern von allen 
Ansprüchen aus der Benutzung solcher Schutzrechte frei. 
 
§ 12 Werbung Der AN darf uns nur mit unserer ausdrücklichen, 
vorherigen und schriftlichen Zustimmung gegenüber Dritten als 
Referenz benennen. 
 
§ 13 Grundsatzerklärung zur Leitsätzen 1. Der AN verpflichtet 
sich, durch geeignete angemessene Maßnahmen dafür Sorge 
zu tragen, dass in der gesamten Lieferkette des 
Liefergegenstandes die gesetzlichen Bestimmungen und 
internationalanerkannten Standards zum Schutz der Umwelt 
und zur Achtung der Menschenrechte, insbesondere Verbote 
von Kinder- und Zwangsarbeit und Diskriminierung, Vorschriften 
über Mindestlöhne sowie Sicherheit und grundlegende Rechte 
der Arbeitnehmer eingehalten werden. Er verpflichtet sich 
insbesondere selbst keine Handlungen und Unterlassungen zu 
begehen, die zu einem Verstoß gegen gesetzliche 
Bestimmungen und international anerkannte Standards zum 
Schutz der Umwelt und zur Achtung der Menschenrechte führen 
können. Der AN wird die Einhaltung der gesetzlichen 
Bestimmungen und international anerkannten Standards zum 
Schutz der Umwelt und zur Achtung der Menschenrechte in 
seiner Lieferkette durchsetzen. 2. Wir sind berechtigt, die 
Einhaltung der vorstehenden Verpflichtungen selbst zu 
kontrollieren oder durch einen von uns beauftragten 
unabhängigen Dritten kontrollieren zu lassen. Der AN 
verpflichtet sich, auf unser schriftliches Verlangen über die 
vorgenannten Maßnahmen Auskunft zu erteilen, insbesondere 
über deren Inhalt und Umsetzung. Der AN wird uns darüber 
hinaus unverzüglich über die Einleitung behördlicher 
Ermittlungsverfahren wegen eines Verstoßes unterrichten. 
Darüber hinaus sind wir berechtigt, bei Hinweisen auf einen 
Verstoß durch den AN schriftlich Auskunft über den Verstoß und 
die ergriffenen Maßnahmen zu verlangen.  3. Im Falle eines 
Verstoßes sind wir ferner berechtigt, [a] vom AN unverzüglich 
Abhilfemaßnahmen zu verlangen, der AN wird ein Konzept zur 
Beendigung oder Minimierung des Verstoßes, welches einen 
konkreten Zeitplan enthält, erstellen und umsetzen; [b] die 
Geschäftsbeziehung für die Dauer der Abhilfemaßnahmen 
unter Befreiung von unseren Leistungspflichten auszusetzen; 
[c] die Erstattung aller durch den Verstoß bei uns entstandenen 
Schäden zu verlangen. 
 
§ 14 Eigentumsvorbehalt 1. Material, das wir zur Durchführung 
unserer Aufträge bereitstellen, bleibt unser Eigentum. Es ist 
sofort nach der Annahme durch den AN ausdrücklich als unser 
Eigentum zu kennzeichnen und gesondert von ähnlichem oder 
gleichem Material zu lagern. Es darf nur im Rahmen der 
vorgesehenen Fertigung/Leistung verwendet werden, darüber 
hinaus darf in keiner Weise über das Material verfügt werden. 2. 
Das Eigentum an einer durch die Verarbeitung unseres 
Materials entstehenden neuen Sache überträgt der AN auf uns. 
Bei Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung unseres 
Materials mit anderen Sachen überträgt uns der AN 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis unseres Anteils 
an der neuen Sache. 3. Von einer bestehenden oder 
vollzogenen Pfändung sowie jeder anderen Beeinträchtigung 
unserer Rechte hat der AN uns unverzüglich zu 
benachrichtigen. 4. Der AN ist verpflichtet, das von uns 
beigestellte Material beziehungsweise die Dienstleistung gegen 
alle üblichen Risiken zu versichern. Der AN haftet für Personen-
, Sach- und Bearbeitungsschäden, die bei der Erfüllung der 
vertraglichen Aufgaben entstehen, es sei denn, er kann 
nachweisen, dass diese nicht durch ihn oder seine 
Erfüllungsgehilfen verursacht worden sind. Es ist sich hiergegen 
wie folgt zu versichern: EUR 1.000.000,00 für Personen- 
und/oder Sach- und daraus resultierende 
Vermögensfolgeschäden; EUR 750.000,00 für reine 
Vermögensschäden (inkl. Vermögensschäden wegen der 
Verletzung von Vorschriften des DS-GVO); EUR 500.000,00 für 
Tätigkeits- und Bearbeitungsschäden; EUR 250.000,00 für das 
Abhandenkommen von Schlüsseln und Codekarten; EUR 
250.000,00 für das Abhandenkommen bewachter Sachen. 
 
§ 15 Gerichtsstand und anwendbares Recht 1. Alle 
Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung 
des Vertrages getroffen wurden, sind in diesem Vertrag 
niedergelegt. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 
Ergänzungen oder Änderungen dieses Vertrages – 
einschließlich dieser Formklausel – bedürfen der Textform. 2. 
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus 
diesem Vertrag ist – soweit gesetzlich zulässig – Norderstedt. 
Wir sind jedoch berechtigt, den AN auch an jedem anderen 
Gerichtsstand zu verklagen. 3. Es gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. 4. Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser 
Vertragsbedingungen oder Vertragsklauseln ganz oder 
teilweise unwirksam sein oder werden oder sollte dieser Vertrag 
Lücken enthalten so berührt das die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen und Klauseln nicht. Die Parteien verpflichten 
sich, die unwirksame Klausel durch eine andere zu ersetzen, die 
dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Klausel oder 
fehlenden Regelung am nächsten kommt.  
 
Inhaber und Rechtliche Angaben: 
Name: Alexander Krieger 
Straße: Am Dolmen 25 / Tor 3 
Plz. u. Ort:  25494 Borstel Hohenrade  
Mobil-Nr.:  +49 160/ 2417080 
Mail: info@krieger-detailing.de 
Web: www.krieger-detailing.de 
  



INFORMATIONSPFLICHT BEI ERHEBUNG VON 
PERSONENBEZOGENEN DATEN BEI DER 
BETROFFENEN PERSON ART. 13 DSGVO 
Stand:01.09.2025 
 
Datenverarbeiter: 
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen:  
Krieger Detailing 
Am Dolmen 25 / Tor 3 in 25494 Borstel Hohenrade  
Inhaber: Alexander Krieger 
Sitz des Unternehmens: Borstel Hohenrade 
StNr.: 11/141/00367  Ust-IdNr.: DE428382304  
Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:  
Krieger Detailing 
Am Dolmen 25 / Tor 3 in 25494 Borstel Hohenrade  
E-Mail: info@krieger-detailing.de 
Web: www.krieger-detailing.de 
 
Welche Daten verarbeiten wir? Kategorien 
personenbezogener Daten, die verarbeitet werden: 
Lieferanten (Adress- und Funktionsdaten) und Kontaktpersonen 
zu nachgenannten Gruppen auch soweit es sich dabei um 
juristische Personen handelt (Kontaktkoordinaten sowie 
Betreuungsinformationen), Interessenten für die Beauftragung 
von Dienstleistungen für Gewerbe- und Privatobjekte.  
 
Wesentliche Datenkategorien sind: • Name • Adresse • 
Geburts-datum, Geburtsort • Telefonnummer (Mobil sowie 
Privatnummer) • Daten zu Kontonummern und Geldinstituten • 
E-Mail-Adressen • Lage Ihres Objekts • Höhe der Beiträge der 
Ausgaben • eventuelle Zahlungsrückstände • eventuelle 
Zahlungsüberschüsse • eventuelle offene Forderungen • 
Legitimationsdaten (Arbeitsverhältnissen) • Bonitätsdaten • 
Daten aus Dokumentation (z.B. Beratungs- Begehungs- 
Qualitätsprüfungsprotokollen) • Umsatzdaten aus 
Zahlungsverkehr • Daten aus Erfüllung vertraglicher 
Verpflichtungen • Daten über Nutzung unserer Leistungen über 
Telemedien (Webseiten, Newsletter, Apps) • 
Authentifizierungsdaten (Unter-schriften) • Zahlungsaufträge  
 
Wo kommen die Daten her? (Quelle): Die gespeicherten 
Daten wurden im Rahmen unseres Vertragsverhältnisses, 
sowie einzelner Aufträge erhoben bzw. sie sind im Rahmen der 
Geschäfts-verbindungen und Geschäftsanbahnung entstanden. 
Die Speicherung der Daten erfolgt zur Erfüllung und Abwicklung 
der uns erteilten Aufträge sowie der handels- und 
steuerrechtlichen Dokumentations- und Archivierungspflichten, 
Erfassung aus Eingaben im vertrag, Signaturen aus E-Mail und 
Dokumenten, Eingaben und Ergänzungen des an uns durch Sie 
übersandten Eigentümerstammdatenblatts. Bei bestellten 
Arbeiten werden die Daten aus uns überlassenen Bestellungen 
entnommen. Anfertigung von handschriftlichen Notizen im 
Beisein des Betroffenen, Diktat-Aufzeichnungen (elektronisch), 
fernmündliche Korrespondenz.  
 
Wofür verarbeiten wir Ihre Daten und auf welcher Rechts-
grundlage erfolgt dies? Zweck und Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung Art. 6 DSGVO: Wir verarbeiten 
personenbezogene Daten unter strengster Beachtung und im 
Einklang mit den Bestimmungen der DSGVO und dem 
Bundesdatenschutzgesetz 2018 (BDSG-neu). Erfüllung der lt. 
Werk- oder Dienstleistungsvertrag geforderten Pflichten, 
Ausführung von erforderlichen Dienst-leistungen an Miet- und 
Eigentumsobjekten (z.B. Haus, Wohnung, Garten, Garagen, 
Büro Hallen, etc.), sowie an technischen Einrichtungen (z.B. 
Aufzüge, Heizung, Wasserversorgung und Abwasser, 
Haustechnik, Sicherheitstechnik, etc.). Erstellung von 
Abschlags-, Schluss- und Einzelrechnungen. Überwachung von 
Zahlungseingängen, Einleiten von Klagen bei 
Zahlungsrückständen, Rechnungskontrolle, Korrespondenz mit 
Auftraggebern, Bauherren-vertretern, delogierten 
Ansprechpartnern, Dienstleistern sowie Bearbeiten von 
Beschwerden, Reklamationen und Termin-abstimmungen. 
Einholen von Angeboten, Rechnungskontrolle, Beleg-prüfung, 
fernmündliche Gesprächen mit Nachunternehmern oder 
unterbeauftragten Dienstleistern bzw. interessierten Parteien. 
Die Datenspeicherung erfolgt zur Verfolgung des eigenen 
Geschäftszwecks, zur Abwicklung des Werks- oder 
Dienstleistungs-vertrags mit einzelnen Parteien, sowie auch 
Eigentümern und sonstigen Kunden und Dienstleistern, zur 
Wahrung berechtigter Interessen als Verantwortlicher. Ebenfalls 
erfolgt eine zulässige Datenspeicherung zur Wahrung der 
berechtigten Interessen eines Dritten, zur Abwehr von Gefahren 
für die öffentliche Sicherheit und zur Verfolgung von Straftaten. 
 
Erfüllung aus vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DSGVO): Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
erfolgt primär zur Durchführung geschlossener Verträge oder 
vorvertragliche Maß-nahmen mit Ihnen und der Ausführung 
Ihrer Aufträge in form von allen Dienstleistungsleistungen an, in, 
oder auf Mietobjekten, Pacht-objekten, Grundstücken, oder 
Immobilien (allgemein).  
Kundendaten:  
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personen-bezogener 
Daten erfolgen zur Erfüllung des Geschäftszwecks, im Bereich 
Dienstleitungen in der Gebäudereinigung, ferner zur Anbahnung 
von Geschäftskontakten und der Information von Kunden.  
Personaldaten:  

Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener 
Daten unserer Beschäftigten erfolgen zur Durchführung und 
Abwicklung des jeweiligen Arbeitsverhältnisses.  
Bewerberdaten:  
Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener 
Daten von Bewerbern erfolgen zur Anbahnung von 
Arbeitsverhältnissen.  
 
Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO): Unter 
Berücksichtigung und zur Wahrung berechtigter Interessen 
(durch uns oder uns angeschlossenen Dritten) verarbeiten wir 
u. a. folgende Daten: Bonitätsabfragen und Datenaustausch mit 
Auskunfteien (z.B. Creditreform, SCHUFA, Bürgel), technische 
Voreinstellungen zur Gewährleistung der IT-Sicherheit innerhalb 
unseres Unternehmens, Maßnahmen zur Wahrung der 
Sicherheit (Gebäudezutritt) und Sicherstellung des Hausrechts, 
Videoüberwachung (Wahrnehmung des Hausrechts, Verfolgung 
von Vandalismus, Sachbeschädigung, Belästigungen, 
Straftaten) Sicherstellung von Beweismitteln.  
 
Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO): Eine weitere 
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist rechtmäßig, 
sofern Sie uns dafür eine schriftliche Einwilligung aufgrund Ihrer 
Beauftragung erteilt haben. Aufgrund dieser Einwilligung ist es 
uns dann möglich, dass wir zur Nachunternehmerbeauftragung 
Ihre Telefonnummer (Handy, Festnetz) an die angeschlossenen 
Partnerunternehmen zur Auftrags-erfüllung weitergeben dürfen. 
Alle erteilten Einwilligungen können jederzeit widerrufen 
werden.  
 
Wer bekommt Ihre Daten? Empfänger (Kategorien) der 
personenbezogenen Daten:  
Öffentliche Stellen, die Daten aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften erhalten (z.B. Sozialversicherungsträger, 
Finanzbehörden).  
Interne Stellen, die an der Ausführung der jeweiligen 
Geschäfts-prozesse beteiligt sind (Personalverwaltung, 
Buchhaltung, Rechnungswesen, Immobilienvermittlung, 
Marketing, Vertrieb, Telekommunikation und EDV). 
Externe Stellen (Vertragspartner) soweit diese zur Vertrags-
erfüllung notwendig sind. Externe Auftragnehmer 
(Dienstleistungs-unternehmen) entsprechend Art. 28 DSGVO 
zur Abwicklung der Verarbeitung der Daten in unserem Auftrag. 
Weiterhin werden Daten an beauftragte Unternehmen 
weitergegeben, für welche Sie uns eine Einwilligung erteilt 
haben.  
Weitere externe Stellen wie z.B. Kreditinstitute 
(Gehaltszahlungen, Lieferantenrechnungen), 
gruppenzugehörige Unternehmen oder andere externe Stellen 
zur Erfüllung der oben genannten Zwecke, soweit der 
Betroffene seine schriftliche Einwilligung erklärt hat, dies zur 
Vertragserfüllung erforderlich oder eine Übermittlung aus 
überwiegendem berechtigten Interesse zulässig ist.  
 
Weitergabe in Drittstaaten: Eine Übermittlung in Drittstaaten 
erfolgt derzeit nicht!  
 
Wie lange werden meine Daten gespeichert?:  
10 Jahre für Dokumente nach HGB, AO, EStG, KStG, GewStG, 
UStG, AktG, GmbHG, GenG)  
6 Jahre Handels- und Geschäftsbriefe sowie für sonstige 
Unterlagen (HGB, BGB)  
4 Jahre Überprüfung gemäß § 35 Abs. 2 Nr. 4 BDSG  
6 Monate Initiativ-Bewerbungen (Email), digitale Bewerbungen, 
allg. Neukundenanfragen, Angebotsanfragen von Neukunden 
die nicht beauftragt wurden (in digitaler Form)  
3 Monate Bewerbungen in Papierform  
 
Die Speicherdauer variiert zwischen 3 Monaten und bis zu 30 
Jahren. Die Speicherdauer ergibt sich auch nach den 
gesetzlichen Verjährungsfristen. Grundsätzlich werden aber die 
Daten so lange verarbeitet und gespeichert, wie sie zur 
Aufrechterhaltung unserer Geschäftsbeziehung erforderlich 
sind. Hierbei ist zu beachten, dass eine Geschäftsbeziehung ein 
Dauerschuldverhältnis ist, welches über Jahre fortbesteht. 
 
Folgende Rechte habe ich: • Informationsrecht • Auskunfts- 
und Widerspruchsrecht • Recht auf Berichtigung, Löschung und 
Einschränkung • Recht auf Datenübertragbarkeit  
 
Informationsrecht - Folgende Informationen werden bei 
Anfrage offengelegt: • Name und Kontaktdaten des 
Verantwortlichen • Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
(falls vorhanden) • Zweck und Rechtgrundlage der Verarbeitung 
• Berechtigte Interessen (bei Verarbeitung nach Art. 6 DSGVO) 
• Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern • Übermittlung in 
Drittland oder an internationale Organisation • Dauer der 
Speicherung • Bestehen eines Rechts auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Widerspruch und auf 
Datenübertragbarkeit • Bestehen eines Rechts auf Widerspruch 
der Einwilligung • Bestehen eines Beschwerderechts bei einer 
Aufsichtsbehörde • Information, ob die Bereitstellung der Daten 
gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben oder für einen 
Vertrags-abschluss erforderlich ist und mögliche Folgen der 
Nichtbereit-stellung • Bestehen einer automatisierten 
Entscheidungsfindung Einschließlich Profiling • Information über 
eine mögliche Zweck-änderung der Datenverarbeitung  
 
Auskunfts- und Widerspruchsrecht: • Zwecke der Daten-
verarbeitung • Kategorien der Daten • Empfänger oder 

Kategorien von Empfängern • Dauer der Speicherung • Recht 
auf Berichtigung, Löschung und Widerspruch • 
Beschwerderecht bei einer Aufsichts-behörde • Herkunft der 
Daten (wenn nicht bei Betroffenen erhoben) • Bestehen einer 
automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling • 
Übermittlung in Drittland oder an internationale Organisation  
 
Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung - 
Folgende Daten werden nach Art. 17 DS GVO gelöscht, 
wenn: • Wenn die Speicherung der Daten nicht mehr notwendig 
ist • Wenn der Betroffene seine Einwilligung zur 
Datenverarbeitung widerrufen hat • Wenn die Daten 
unrechtmäßig verarbeitet wurden • Wenn eine Rechtspflicht 
zum Löschen nach EU- oder nationalem  Recht besteht  
 
§ 35 BDSG (neu). Recht auf Löschung: Ist eine Löschung im 
Falle nicht automatisierter Datenverarbeitung wegen der 
besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich und ist das 
Interesse der betroffenen Person an der Löschung als gering 
anzusehen, besteht das Recht der betroffenen Person auf und 
die Pflicht des Verantwortlichen zur Löschung 
personenbezogener Daten gemäß Artikel 17 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 ergänzend zu den in Artikel 17 
Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Ausnahmen 
nicht. In diesem Fall tritt an die Stelle einer Löschung die 
Einschränkung der Verarbeitung gemäß Artikel 18 der 
Verordnung (EU) 2016/679. Die Sätze 1 und 2 finden keine 
Anwendung, wenn die personenbezogenen Daten 
unrechtmäßig verarbeitet wurden.  
 
Das Recht auf Vergessenwerden findet keine Anwendung, 
wenn: • Wenn das Recht auf freie Meinungsäußerung bzw. die 
Informations-freiheit überwiegen • Wenn die Datenspeicherung 
der Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung dient • Wenn das 
öffentliche Interesse im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
überwiegt • Wenn Archivzwecke oder wissenschaftliche und 
historische Forschungszwecke entgegen-stehen • Wenn die 
Speicherung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen erforderlich ist Bitte beachten: Wir 
können Ihrem Ersuchen nach Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten erst dann nachkommen, wenn 
keinerlei gesetzliche Auf-bewahrungsfristen mehr gelten.  
 
Widerrufen der Einwilligungen: Jeder Betroffene hat im Sinne 
von Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a das Recht, einzelne 
oder sämtliche Einwilligungen, die zur z.B. Vertragserfüllung 
erteilt wurden, jederzeit und ohne Nachteile für ihn selbst zu 
widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt 
wird.  
 
Den Widerruf von Einwilligungen richten Sie schriftlich an: 
Krieger Detailing 
Am Dolmen 25 / Tor 3 in 25494 Borstel Hohenrade  
Automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling: Es 
werden keine automatisierten Verfahren von Entscheidungen 
nach Art. 22 DSGVO oder andere Profiling-Maßnahmen Art. 4 
Nr. DSGVO eingesetzt. Recht auf Datenübertragbarkeit Art. 20 
DS-GVO gewährt dem Betroffenen ein  
 
Recht auf Datenübertragbarkeit: Nach dieser Vorschrift hat 
die betroffene Person unter den Voraussetzungen des Art. 20 lit. 
a und b DS- GVO das Recht, die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, die sie dem Verantwortlichen 
bereitgestellt hat, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten, und diese Daten einem 
anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den 
Verantwortlichen, zu übermitteln. 
 
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 13 II lit. 
d, 77 I DS-GVO): Gemäß Art. 13 II lit. d, 77 I DS-GVO muss 
jedes Unternehmen (Verantwortlicher) allen Betroffenen 
mitteilen, dass sie ein umfangreiches Beschwerderecht bei der 
zuständigen Aufsichts-behörde ihres Landes haben. Dieses 
Beschwerderecht ist dann auszuüben, wenn die betroffene 
Person der Ansicht ist, dass unsererseits die Verarbeitung, 
Speicherung und Nutzung ihrer Daten unrechtmäßig ist. Dieses 
Beschwerderecht sollte gezielt ausgeführt und anlassbezogen 
ausgeübt werden. Der Betroffene sollte stich-haltige und 
begründete Informationen bei der Beschwerde vorlegen 
können. Wir raten ab, eine Beschwerde bei der Behörde 
einzureichen, ohne fundierte Informationen und Tatbestände. 
Deshalb ist es ratsam vor der Einreichung der Beschwerde den 
Datenschutzbeauftragten - Herrn Alexander Krieger - zu 
kontaktieren und hier den Dialog entsprechend aufzunehmen. 
Weiterhin ist die Beschwerde nur an eine einzige 
Aufsichtsbehörde zu richten (ErwägGr. 141 Satz 1 DSGVO). 
Damit sollen sogenannte „Doppelbeschwerden“ vermieden 
werden. Bei Fragen steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter 
jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
Inhaber und Rechtliche Angaben: 
Name: Alexander Krieger 
Straße: Am Dolmen 25 / Tor 3 
Plz. u. Ort:  25494 Borstel Hohenrade  
Mobil-Nr.:  +49 160/ 2417080 
Mail: info@krieger-detailing.de 
Web: www.krieger-detailing.de 
  



INFORMATIONSPFLICHTEN FÜR DIE FÄLLE, 
BEI DENEN DIE PERSONEN-BEZOGENEN 
DATEN NICHT BEI DER BETROFFENEN 
PERSON ERHOBEN WURDEN (ART. 14 
DSGVO):  
Stand: 01.09.2025 
 
Datenverarbeiter: 
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen:  
Krieger Detailing 
Am Dolmen 25 / Tor 3 in 25494 Borstel Hohenrade  
Inhaber: Alexander Krieger 
Sitz des Unternehmens: Borstel Hohenrade 
StNr.: 11/141/00367  Ust-IdNr.: DE428382304  
 
Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten:  
Krieger Detailing 
Am Dolmen 25 / Tor 3 in 25494 Borstel Hohenrade  
E-Mail: info@krieger-detailing.de 
Web: www.krieger-detailing.de 
 
Wofür verarbeiten wir Ihre Daten und auf welcher Rechts-
grundlage erfolgt dies? Zweck und Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung Art. 14 DSGVO: Wir verarbeiten personen-
bezogene Daten unter strengster Beachtung und im Einklang 
mit den Bestimmungen der DSGVO und dem 
Bundesdatenschutzgesetz 2018 (BDSG-neu). Wir verarbeiten 
zum Zwecke der Abwicklung und Anbahnung von Vorgängen, 
die eine Beziehung zwischen den Kunden, Interessenten, 
Vertragspartnern, Eigentümern, Dienstleistern be-treffen (Art. 
14 I lit. c DSGVO). Unterliegt unser Unternehmen einer 
rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise 
zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung 
auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. 
 
Erfüllung aus vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. b und 
c DSGVO): Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
erfolgt primär zur Durchführung geschlossener Verträge oder 
vorvertragliche Maßnahmen mit Ihnen und der Ausführung Ihrer 
Aufträge sowie aller mit dem Betrieb und der Betreuung von 
Objekten, Grundstücken, Immobilien (allgemein).  
Kundendaten: Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personen-bezogener Daten erfolgen zur Erfüllung des 
Geschäftszwecks, im Bereich Gebäudereinigung und 
Dienstleistungsbranche, ferner zur Anbahnung von 
Geschäftskontakten und der Information von Kunden.  
Personaldaten: Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung 
personen-bezogener Daten unserer Beschäftigten erfolgen zur 
Durchführung und Abwicklung des jeweiligen 
Arbeitsverhältnisses. Bewerberdaten: Erhebung, Verarbeitung 
oder Nutzung personen-bezogener Daten von Bewerbern 
erfolgen zur Anbahnung von Arbeits-verhältnissen. Gemäß Art. 
6 lit. f DSGVO ist die Verarbeitung zur Wahrung eines 
berechtigten Interesses seitens des Verantwortlichen oder eines 
Dritten zulässig, sofern die Interessen und Grundfreiheiten des 
Betroffenen nicht überwiegen. Gemäß den Erwägungsgrund 47 
S. 2 DSGVO ist die Verarbeitung zulässig, da ein berechtigtes 
Interesse anzunehmen ist, sollte die betroffene Person 
Leistungen (Waren oder Dienstleistungen) seitens des 
Verantwortlichen beziehen oder einst bezogen haben.  
 
Datenkategorien (Art. 14 Abs. 1 lit. d DSGVO) Folgende 
Kategorien personenbezogener Daten werden verarbeitet: 
Daten von Kunden, Lieferanten, Mietern, Eigentümer, 
Beschäftigte, Interessenten (Auftragsinteressenten)  
 
Wer bekommt Ihre Daten? - Empfänger (Kategorien) der 
personenbezogenen Daten: • Öffentliche Stellen • Interne 
Stellen • Externe Stellen • Weitere externe Stellen • Sonstige 
Stellen  
 
Weitergabe in Drittstaaten: Eine Übermittlung in Drittstaaten 
erfolgt derzeit nicht! 
 
Wie lange werden meine Daten gespeichert? 
10 Jahre für Dokumente nach HGB, AO, EStG, KStG, GewStG, 
UStG, AktG, GmbHG, GenG)  
6 Jahre Handels- und Geschäftsbriefe sowie für sonstige 
Unterlagen (HGB, BGB)  
4 Jahre Überprüfung gemäß § 35 Abs. 2 Nr. 4 BDSG  
6 Monate Initiativ-Bewerbungen (Email), digitale Bewerbungen, 
allg. Neukundenanfragen, Angebotsanfragen von Neukunden 
die nicht beauftragt wurden (in digitaler Form) 
3 Monate Bewerbungen in Papierform  
 
Die Speicherdauer variiert zwischen 3 Monaten und bis zu 30 
Jahren. Die Speicherdauer ergibt sich auch nach den 
gesetzlichen Verjährungsfristen. Grundsätzlich werden aber die 
Daten so lange verarbeitet und gespeichert, wie sie zur 
Aufrechterhaltung unserer Geschäftsbeziehung erforderlich 
sind. Hierbei ist zu beachten, dass eine Geschäftsbeziehung ein 
Dauerschuldverhältnis ist, welches über Jahre fortbesteht.  
 
Folgende Rechte habe ich: • Informationsrecht • Auskunfts- 
und Widerspruchsrecht • Recht auf Berichtigung, Löschung und 
Einschränkung • Recht auf Datenübertragbarkeit  
 

Informationsrecht - Folgende Informationen werden bei 
Anfrage offengelegt: • Name und Kontaktdaten des 
Verantwortlichen (ggf. auch des Vertreters) • Kontaktdaten des 
Datenschutzbeauftragten (falls vorhanden) • Zweck und 
Rechtgrundlage der Verarbeitung • Berechtigte Interessen (bei 
Verarbeitung nach Art. 6 DSGVO) • Empfänger bzw. Kategorien 
von Empfängern • Übermittlung in Drittland oder an 
internationale Organisation • Dauer der Speicherung • Bestehen 
eines Rechts auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung, Widerspruch und auf Datenübertragbarkeit • 
Bestehen eines Rechts auf Widerspruch der Einwilligung • 
Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde • 
Information, ob die Bereitstellung der Daten gesetzlich oder 
vertraglich vor-geschrieben oder für einen Vertragsabschluss 
erforderlich ist und mögliche Folgen der Nichtbereitstellung • 
Bestehen einer auto-matisierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling • Infor-mation über eine mögliche 
Zweckänderung der Datenverarbeitung 
 
Auskunfts- und Widerspruchsrecht: • Zwecke der 
Datenverarbeitung • Kategorien der Daten • Empfänger oder 
Kategorien von Empfängern • Dauer der Speicherung • Recht 
auf Berichtigung, Löschung und Widerspruch • 
Beschwerderecht bei einer Aufsichts-behörde • Herkunft der 
Daten (wenn nicht bei Betroffenen erhoben) • Bestehen einer 
automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling • 
Übermittlung in Drittland oder an internationale Organisation  
 
Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung - 
Folgende Daten werden nach Art. 17 DS GVO gelöscht, 
wenn: • Wenn die Speicherung der Daten nicht mehr notwendig 
ist • Wenn der Betroffene seine Einwilligung zur 
Datenverarbeitung widerrufen hat • Wenn die Daten 
unrechtmäßig verarbeitet wurden • Wenn eine  
Rechtspflicht zum Löschen nach EU- oder nationalem Recht 
besteht  
§ 35 BDSG (neu) Recht auf Löschung: Ist eine Löschung im 
Falle nicht automatisierter Datenverarbeitung wegen der 
besonderen Art der Speicherung nicht oder nur mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich und ist das 
Interesse der betroffenen Person an der Löschung als gering 
anzusehen, besteht das Recht der betroffenen Person auf und 
die Pflicht des Verantwortlichen zur Löschung 
personenbezogener Daten gemäß Artikel 17 Absatz 1 der 
Verordnung (EU) 2016/679 ergänzend zu den in Artikel 17 
Absatz 3 der Verordnung (EU) 2016/679 genannten Ausnahmen 
nicht. In diesem Fall tritt an die Stelle einer Löschung die 
Einschränkung der Verarbeitung gemäß Artikel 18 der 
Verordnung (EU) 2016/679. Die Sätze 1 und 2 finden keine 
Anwendung, wenn die personenbezogenen Daten 
unrechtmäßig verarbeitet wurden.  
 
Das Recht auf Vergessenwerden findet keine Anwendung, 
wenn: • Wenn das Recht auf freie Meinungsäußerung bzw. die 
Informationsfreiheit überwiegen • Wenn die Datenspeicherung 
der Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung dient • Wenn das 
öffentliche Interesse im Bereich der öffentlichen Gesundheit 
überwiegt • Wenn Archivzwecke oder wissenschaftliche und 
historische Forschungs-zwecke entgegenstehen • Wenn die 
Speicherung zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 
von Rechtsansprüchen erforderlich ist Bitte beachten: Wir 
können Ihrem Ersuchen nach Löschung Ihrer 
personenbezogenen Daten erst dann nachkommen, wenn 
keinerlei gesetzliche Aufbewahrungsfristen für die Speicherung, 
Verarbeitung mehr gelten.  
 
Widerrufen der Einwilligungen: Jeder Betroffene hat im Sinne 
von Art. 6 Abs. 1 lit. a oder Art. 9 Abs. 2 lit. a das Recht, einzelne 
oder sämtliche Einwilligungen, die zur z.B. Vertragserfüllung 
erteilt wurden, jederzeit und ohne Nachteile für ihn selbst zu 
widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt 
wird.  
 
Den Widerruf von Einwilligungen richten Sie schriftlich an: 
Krieger Detailing 
Am Dolmen 25 / Tor 3 in 25494 Borstel Hohenrade  
 
Automatisierte Entscheidungsfindung und Profiling: Es 
werden keine automatisierten Verfahren von Entscheidungen 
nach Art. 22 DSGVO oder andere Profiling-Maßnahmen Art. 4 
Nr. DSGVO eingesetzt.  
 
Recht auf Datenübertragbarkeit: Art. 20 DS-GVO gewährt 
dem Betroffenen ein Recht auf Datenübertragbarkeit. Nach 
dieser Vorschrift hat die betroffene Person unter den 
Voraussetzungen des Art. 20 lit. a und b DS- GVO das Recht, 
die sie betreffenden personen-bezogenen Daten, die sie dem 
Verantwortlichen bereitgestellt hat, in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und 
diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 
Behinderung durch den Verantwortlichen, zu übermitteln.  
 
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde (Art. 13 II lit. 
d, 77 I DSGVO): Gemäß Art. 13 II lit. d, 77 I DS-GVO muss jedes 
Unternehmen (Verantwortlicher) allen Betroffenen mitteilen, 
dass sie ein umfangreiches Beschwerderecht bei der 
zuständigen Aufsichts-behörde ihres Landes haben. Dieses 
Beschwerderecht ist dann auszuüben, wenn die betroffene 
Person der Ansicht ist, dass unserer-seits die Verarbeitung, 

Speicherung und Nutzung ihrer Daten unrecht-mäßig ist. Dieses 
Beschwerderecht sollte gezielt ausgeführt und anlassbezogen 
ausgeübt werden. Der Betroffene sollte stichhaltige und 
begründete Informationen bei der Beschwerde vorlegen 
können. Wir raten ab, eine Beschwerde bei der Behörde 
einzureichen, ohne fundierte Informationen und Tatbestände. 
Deshalb ist es ratsam vor der Einreichung der Beschwerde den 
Datenschutzbeauftragten - Herrn Alexander Krieger - zu 
kontaktieren und hier den Dialog entsprechend aufzunehmen. 
Weiterhin ist die Beschwerde nur an eine einzige 
Aufsichtsbehörde zu richten (ErwägGr. 141 Satz 1 DSGVO). 
Damit sollen sogenannte „Doppelbeschwerden“ vermieden 
werden.  
 
Inhaber und Rechtliche Angaben: 
Name: Alexander Krieger 
Straße: Am Dolmen 25 / Tor 3 
Plz. u. Ort:  25494 Borstel Hohenrade  
Mobil-Nr.:  +49 160/ 2417080 
Mail: info@krieger-detailing.de 
Web: www.krieger-detailing.de 


